
2. Abtheilung. 5. Kapitel. 

Aufgaben der Wallerverwaltung. 
Der Wallerichub, 

I. Allgemeines. 

Dem Staate fällt die doppelte Aufgabe zu jeine Angehörigen vor den 
fchädigenden Einflüffen dev Gewäfler zu jchügen und aus den le&teren fo weit 
angängig für fich und alle Betheiligten Nußen zu ziehen. &3 liegt in der Natur 
der Sache, daß die Erfüllung diefer Aufgaben nicht jelten mit einander Follidixt, 

die einjeitige Förderung einer derjelben Fan zu jchweren Schädigungen der zu- 
rücfgejegten ntereffen und ihrer Vertreter führen. Dies tritt befonders Klar 
bei den großen Strömen in Exjcheinung, bei welchen die Sicherung der an- 
grenzenden Ufergebiete und der auf ihnen betriebenen Landwirthfchaft nicht 

weniger Fürforge verdient, wie die für Handel und Berkehr ımerläßliche Aus- 
bildung und Erhaltung der Schiffahrtsrinne. 

Im Einzelnen erfahren diefe beiden Aufgaben unter dem Einflufje der 
thatfächlichen Verhältniffe nach Snhalt und. Umfang zahlreiche Wandlungen, 
andererfeitS greifen fie vielfach in einander über. Das Gleiche gilt auch von 

den Mitteln, mit welchen der Staat unter aktiver und pafliver Betheiligung der 
Sntexeffenten diefen Aufgaben gerecht zu werden fucht. Seine Wirkfamfeit wird 
nach beiden Richtungen hin in dem Maße erfolgreicher, al3 die Exfenntniß der 

Nothwendigkeit feiner Maßnahmen Gemeingut weiterer Kreife wird und die 
Fortfehritte der Wiffenfchaft und Technif neue Handhaben für die Unfchädlich- 
machung und volle Ausnußung der Gewäfjer bieten. 

Schädlich wirkt das Wafjer 
a) wenn e3 fich im Boden oder auf defjen Oberfläche ftaut, jtagnivende 

MWafferflächen oder Verfumpfungen bildet und durch die Verdunftung 

gejundheitsfchädlich in der Gegend wirft und zugleich den Boden er- 
fältet und damit den Pflanzenwuchs beeinträchtigt; 

b) wenn e3 verheerend über die Ufer tritt und bei einer jchrankenlofen 
Ueberfluthung der Fluren Leben und Eigenthum dev Bewohner der 
Niederung bedroht; 
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c) wenn die Strömung die Ufer abipült.') 
d) wenn die fließende Welle und der fich auf ihr vollziehende Verkehr zu 

Trägern von Seuchengefahr werden. 
Der den Antereffenten der Gewäfjer zu gewährende Schuß erjtreckt fich 

auf ihr Leben und ihre Gefundheit, ihre bewegliche und unbewegliche Habe, inS- 
bejondere die Erhaltung ihrer Grundftüce. Ungeftrebt wird diejer Schuß theil- 
weife durch allgemeine und jpezielle Gefege und Verordnungen, welche die Nechte 

und Pflichten des Einzelnen regeln und die Ausübung der erfteren nach ver- 
fcehiedenen Richtungen hin zu Gunften der Gefammtheit bejchränfen, theilweife 
durch thatjächliche Veranftaltungen mannigfacher Art. 

1. Die Borfluth. 

Unter VBorfluth verfteht man den nach Umfang und Richtung durch die 

Bodenverhältniffe bedingten Ablauf des Wafjers, ohne Nückficht darauf, ob da$- 
jelbe aus Quellen oder atmojphärifchen Niederjchlägen entjteht, ob es frei oder 

in eimer natürlichen oder fünftlichen Rinne abfließt und ob der beipülte Boden 
durch menfchliche Einwirkung eine veränderte Geftaltung erfahren hat oder nicht. 
Die SS 99—101 des Allg. Landr. Tit. 8 Th. I verpflichten den Grumdeigen- 
thimer allgemein zur Aufnahme des in den bejtehenden natürlichen oder fünft- 
lichen Wafjerläufen abfließenden Wafjers, in dem fie ihm gleichzeitig die Unter- 

haltung der über fein Eigentdum gehenden Gräben oder Kanäle infoweit auf: 
erlegen, als das Wafjer durch diejelben jeinen ordentlichen und gewöhnlichen 
Abflug hat.?) 

Hinfichtlich des „außerhalb der ordentlichen Kanäle und Gräben wild ab- 
laufenden Wafjers" ift nach $ 102 Tit. 8 Th. I Allgem. Landrechts jeder Eigen- 
thümer zur Deckung feiner Grundjtüce befugt, der unterhalb Tiegende Nachbar 
ift indefjen nach $ 103 a. a. D. verpflichtet, das Waffer anzunehmen und fo 
dem oberhalb Tiegenden Befizer die Borfluth zu gejtatten, wenn leßterer nicht 
im Stande ift, diefes Wafjer durch geeignete VBeranftaltungen auf feinem Grund 
und Boden abzuführen. Mirch diefer Grundjat erfährt jedoch eine Abänderung 
für die unterhalb liegenden Befiger, wenn e3 einem unter ihnen in Folge natür- 
licher Hindernifje unmöglich ift, daS an ihn gelangende Wafjer weiter abzuleiten. 
Die Verpflichtung der unterhalb liegenden Befiger ift in diefem Falle nach $ 104 
a. a. D. nicht vorhanden; e3 erwächjt dagegen dem Staate aus S 105 a. a. D. 
das Necht, die unterhalb Legenden Nachbarn zur Geftattung der Vorfluth un- 
geachtet des vorhandenen Hindernifjes anzuhalten, wenn die Vortheile des oberhalb 

gelegenen Befizers den Schaden der unteren beträchtlich überwiegen und erjterer 
den leßteren diejen ganzen Schaden vollftändig zu vergüten bereit und vermögend 
ift. Die näheren Beftimmungen über die Ziehung von Gräben im Borfluths- 
intereffe find in den SS 106 bi$ 116 a. a. D. enthalten. Dajelbjt (SS 106 bis 

ı) Veyrer, „Das Dejterreichiiche Wafjerrecht”, 2. Aufl. ©. 1—5. 

>) Vergl. Entfchdg. des D. 3. ©. vom 3. März 1887 und 15. Dezember 1890, Pr. 
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